
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Inge Aures SPD
vom 13.07.2016

Versetzungsanträge Polizei nach Oberfranken
 
Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie viele (Rück-)Versetzungsanträge gab es in den 
Jahren 2011 bis 2015 von bayerischen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten nach Oberfranken (bitte aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Regierungsbezirken der 
bisherigen Dienststellen)?

2. Wie viele dieser (Rück-)Versetzungsanträge wurden in 
den Jahren 2011 bis 2015 positiv beschieden (bitte auf-
geschlüsselt nach den einzelnen Jahren)?

3. Welche Kriterien müssen bei einer Polizeibeamtin/einem 
Polizeibeamten erfüllt sein, damit ein Versetzungsantrag 
erfolgreich ist?

4. Werden bei der Schaffung neuer Planstellen bei der Po-
lizei in Oberfranken bevorzugt Beamtinnen und Beamte 
ausgewählt, die einen (Rück-)Versetzungsantrag nach 
Oberfranken gestellt haben?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 18.08.2016

Zu 1. und 2.:
Hinsichtlich der Versetzungen von Polizeivollzugsbeamten/ 
-beamtinnen der 2. Qualifikationsebene (bisheriger mittlerer 
Dienst) wird auf die als Anlage beigefügte Übersicht verwie-
sen.

Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen der 3. Qualifikations-
ebene (bisheriger gehobener Dienst) können sich bayernweit 
auf alle Dienstposten-/Stellenausschreibungen bewerben. 
Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Richtlinien über 
die Bestellung auf Dienstposten der Bayerischen Polizei (Be-

stellungsrichtlinien – RBestPol). Bis zur Besoldungsgruppe  
A 11 können Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen der 3. 
Qualifikationsebene zudem im Rahmen der Austauschver-
setzungen (jährlich zum 01.05. und 01.11.) versetzt werden. 
Die genaue Anzahl der Versetzungsanträge im Zeitraum 
von 2011 bis 2015 kann nicht benannt werden, da die ein-
schlägige Liste ständig aktualisiert und fortgeschrieben wird 
und damit keine Historienbildung vorliegt. Im Durchschnitt 
liegen pro Austauschtermin ca. 20 Versetzungsanträge 
nach Oberfranken vor, davon erfahrungsgemäß 10 bis 15 
vom Polizeipräsidium (PP) München, 5 vom Polizeipräsidi-
um Mittelfranken und 1 bis 2 aus den Bereichen der Poli-
zeipräsidien Unterfranken und Oberpfalz sowie des Bayer. 
Landeskriminalamtes (LKA). Die Anzahl der Übernahmen 
stellt sich wie folgt dar:
2011: 3 (2 x PP München, 

1 x PP Mittelfranken)
2012: 3 (1 x PP Oberpfalz, 

1 x PP Mittelfranken,
1 x Bayer. Landeskriminalamt)

2013: 4 (3 x PP München, 
1 x Bayer. Landeskriminalamt)

2014: 2 (1 x PP München, 
1 x PP Oberpfalz)

2015: 4 (3 x PP München, 
1 x Bayer. Landeskriminalamt)

Zu 3.:
Die Erfolgsaussichten einer Versetzung hängen von ver-
schiedenen Kriterien ab. Im Rahmen der Austauschverset-
zungen erfolgt die Personalauswahl unter Beteiligung der 
Personalvertretung stets in Abhängigkeit der vom Staats-
ministerium des Innern, für Bau und Verkehr zugewiesenen 
Zuteilungsanteile und der jeweiligen Bewerberlage nach 
sozialen Gründen (z. B. Familie/Kinder, Wohnort, pflegebe-
dürftige Angehörige) sowie dienstlichen Belangen (insbes. 
Personalbedarf der jeweiligen Dienststelle) und der Prüfung 
der Verwendungseignung des Beamten/der Beamtin (Ge-
sundheitszustand, Vorliegen von Verwendungseinschrän-
kungen, offene Straf- oder Disziplinarverfahren).

Zu 4.:
Die Personalauswahl wird unabhängig von der Schaffung 
neuer haushaltrechtlicher Planstellen vollzogen. Maßgeb-
lich sind die unter der Frage 3 genannten Kriterien.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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